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 § 1 

Ziel und Zweck 1 Gestützt auf § 13 BNO bezweckt der Gestaltungsplan „Annamatt“ eine 
gesamthaft geplante Konzeption der Bebauung, des Aussenraumes und 
der Erschliessung mit sorgfältig in das landschaftliche und örtliche Umfeld 
integrierten Nutzungen. 

 2 Mit dem Gestaltungsplan „Annamatt“ sind insbesondere folgende Ziele 
sicherzustellen; 

- eine bauliche Konzeption mit zusammenhängender, identitätsbildender 
Charakteristik und ruhigem Erscheinungsbild. 

- eine dem Ort angemessene, haushälterische gewerbliche Nutzung, de-
ren Umweltauswirkungen (Lärm, Licht, Geruch, Verkehr usw.) auf die 
Nachbarschaft und den Naturraum Rücksicht nehmen. 

- eine Gestaltung der Randbereiche, welche Beziehungen zum landschaft-
lichen und naturräumlichen Umfeld herstellt. 

- eine Erschliessung des motorisierten Verkehrs über die Strasse Burgen-
rain und eine Parkierung, die nach aussen nicht sichtbar ist. 

 § 2 

Verhältnis zum über-
geordneten Recht 

1 Soweit der Gestaltungsplan „Annamatt“ nichts anderes festlegt, gelten die 
Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sowie der Bauzonenplan der Gemeinde 
Villnachern. 

 2 Vorbehalten bleibt die übergeordnete Gesetzgebung des Kantons und 
des Bundes, insbesondere die einschlägige Bau-, Planungs- und Umwelt-
schutzgesetzgebung. 

 § 3 

Perimeter 
und Bestandteile 

1 Der Gestaltungsplan „Annamatt“ gilt innerhalb des im Situationsplan 1:500 
bezeichneten Perimeters. 

 
2 Verbindliche Bestandteile des Gestaltungsplanes sind diese Sondernut-
zungsvorschriften (SNV) und der Situationsplan 1:500. 

 
3 Der Planungsbericht dient ausschliesslich zur Erläuterung und ist nicht 
verbindlicher Bestandteil dieser Sondernutzungsplanung. 

 4 Die Richtprojekte der Netwerch AG, Windisch, vom 19. September 2024 
und der arcoplan klg, Ennetbaden, vom 18. September 2024 dienen als 
Grundlage für die Beurteilung der Qualitäten der geplanten Gebäude und 
der Umgebungsgestaltung. Deren Gestaltungsqualitäten sind für die Beur-
teilung von Bauvorhaben wegleitend. Davon kann abgewichen werden, 
wenn mindestens eine gleichwertige Qualität erzielt wird. 

 § 4 

Baubereiche 1 Ober- und unterirdische Gebäude sind, mit Ausnahme der folgenden Ab-
sätze 2 und 3 sowie von § 5 Abs. 1 SNV, innerhalb der im Situationsplan 
1:500 bezeichneten Baubereiche (A bis D) zu erstellen. 

 2 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 bezeichneten Bereiches sind Über-
dachungen des Innenhofes zugelassen, die zwischen den Baubereichen 
gegenüber dem Kulturland seitlich offen bleiben müssen. 
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 3 Vorspringende Gebäudeteile sind innerhalb der Baubereiche anzuordnen. 
Lediglich Dachvorsprünge und Vordächer dürfen die Baubereichsgrenzen 
überschreiten. 

 § 5 

Baubereich  
Fahrzeugeinstellhalle 

1 Im Baubereich für Fahrzeugeinstellhalle dürfen Parkfelder, Abstellräume 
für Velos / Mofas, Technik-, Neben- und Lagerräume und dergleichen so-
wie weitere in Zusammenhang mit den angrenzenden Baubereichen benö-
tigte Räume realisiert werden. 

 § 6 

Nutzungen 1 Nutzungen sind nur so weit zugelassen, als die bestehende Strasse Bur-
genrain das Verkehrsaufkommen (Personen- und Güterverkehr) aufzuneh-
men vermag. 

 2 Nicht zugelassen sind 

- Reine Logistikbetriebe, deren primäre Tätigkeit am Standort in der Ar-
beitszone I nur im Lagern und Verteilen von Waren besteht. 

- Oberirdische Lagerflächen und -räume, welche 30 % der anrechenbaren 
oberirdischen Geschossfläche übersteigen. 

- Verkaufsflächen und weitere Nutzungen mit Publikumsverkehr wie Gast-
ronomie, Hotel und dgl. 

 3 Zugelassen sind Fabrikläden mit auf dem Areal hergestellten Produkten. 

 § 7 

Höhenmasse 
 

1 Gebäude dürfen je Baubereich die im Situationsplan 1:500 bezeichneten 
Höhenkoten, gemessen beim höchsten Punkt der Dachkonstruktion, nicht 
überschreiten. Die maximal zulässigen Höhenkoten dürfen lediglich durch 
technisch bedingte Aufbauten (z.B. Kamine, Entlüftungen, Dachrandab-
schlüsse, Anlagen zur Energiegewinnung) überschritten werden, deren Hö-
hen auf die notwendigen Funktionen zu beschränken sind. Auf dem Niveau 
der 1. Vollgeschosse ist eine lichte Höhe von 6.0 m sicherzustellen, die 
optional in 2 Vollgeschosse unterteilt werden kann. 

 2 Der „Bereich für Überdachungen Innenhof“ darf, gemessen beim höchs-
ten Punkt der Dachkonstruktion, eine maximale Höhenkote von 348.80 m 
ü.M. nicht überschreiten. 

 3 Der „Baubereich für Fahrzeugeinstellhalle“ darf an der Oberkante der fer-
tigen Decken- bzw. Dachkonstruktion, eine maximale Höhenkote von 
342.30 m ü.M. aufweisen. 

 4 Alle Gebäudeteile müssen zum Schutz des Grundwassers über der Hö-
henkote von 337.00 m ü.M. liegen. 

 § 8 

Erschliessung 1 Die motorisierte Arealerschliessung hat von der Strasse Burgenrain über 
die im Situationsplan 1:500 bezeichnete Arealzufahrt und -wegfahrt zu er-
folgen. Lieferwagen und Personenwagen dürfen die Arealzufahrt auch als 
Arealwegfahrt benutzen. 



 

 
GP Annamatt Villnachern / Stand 6. Oktober 2025: Öffentliche Auflage 3 

 2 Die für die Erschliessung notwendigen Verkehrsflächen sind innerhalb der 
im Situationsplan 1:500 bezeichneten Verkehrsflächen sowie der arealin-
ternen Verkehrsfläche zu sichern. 

 § 9 

Parkierung 1 Sämtliche Parkfelder sind in Gebäuden integriert, in überdeckten Fahr-
zeugeinstellhallen oder auf der arealinternen Verkehrsfläche zu realisieren. 
Der nach VSS-Norm ermittelte Richtwert bildet in der Regel die maximal 
zulässige Anzahl Parkfelder. 

 
2 Parkfelder sind nur zulässig für am Ort Beschäftigte, für Kunden, Liefe-
ranten sowie für betriebseigene Lastwagen und Lieferwagen. 

 
3 Die Ein- und Ausfahrt in die Fahrzeugeinstellhalle ist an der im Situations-
plan 1:500 bezeichneten Lage zu realisieren. 

 § 10 

Umgebungs- 
gestaltung 
generell 

1 Die Umgebung ist nach den in den §§ 11 und 12 SNV formulierten Prinzi-
pien zu gestalten. Innerhalb des gesamten Perimeters sind ausschliesslich 
standortheimische Baum- und Straucharten zu verwenden. Zu verwenden 
sind klimaresistente Pflanzen und klimaangepasste Materialien. 

 2 Mindestens 10% der Arealflächen ausserhalb der Gewässerraumzone 
sind im Sinne von § 40a BauG als ökologisch hochwertige Flächen natur-
nah zu gestalten und dauernd freizuhalten. 

 § 11 

Verkehrsfläche 
 

1 Die Verkehrsflächen gemäss Eintrag im Situationsplan 1:500 dienen der 
Erschliessung der arealinterne Verkehrsflächen und als Zugang zur Ein- / 
Ausfahrt in die Einstellhalle. 

 2 Die im Situationsplan 1:500 bezeichneten Verkehrsflächen müssen als 
sorgfältig gestaltete Vorplatzbereiche konzipiert werden, die mit Bepflan-
zungen optisch zu integrieren sind und zum Arealinnern hin mit niedrigen 
Einfriedungen / Stützmauern zum Schutz vor Hochwasserereignissen ab-
zugrenzen sind. 

Arealinterne 
Verkehrsfläche 

3 Die im Situationsplan 1:500 dargestellte arealinterne Verkehrsfläche ist 
als offener, zurückhaltend gestalteter Platz zu konzipieren, welcher die nö-
tigen Funktionen der Erschliessung, Anlieferung und Parkierung sowie der 
Zugänge für alle Verkehrsträger (Personenwagen, Lieferwagen, Lastwa-
gen, Radfahrende, Fussgänger) zu leisten vermag. 

 § 12 

Naturnah begrünter 
Umgebungsbereich 

1 Der im Situationsplan 1:500 enthaltene, naturnah begrünte Umgebungs-
bereich ist als sanfter Siedlungsrand mit in Gruppen angeordneten stand-
ortheimischen Bäumen und Sträuchern auf artenreichen Blumenwiesen zu 
gestalten. Die Bepflanzungen haben die angrenzenden Gebäude im Ge-
staltungsplanareal mindestens zur Hälfte optisch wirksam abdecken. 
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Begrünter Umge-
bungsbereich 

2 Der im Situationsplan 1:500 bezeichnete begrünte Umgebungsbereich ist 
als attraktiver Zugangs- und Ankunftsort zu gestalten, der mit standorthei-
mischen Bäumen, Sträuchern, Hochstaudenflächen auf artenreichen Blu-
menwiesen fein strukturiert ist. Die Bepflanzungen haben die angrenzen-
den Gebäude im Gestaltungsplanareal mindestens zur Hälfte optisch wirk-
sam abdecken. 

 § 13 

Gestaltung der  
Bauten und Anlagen / 
Qualitative  
Anforderungen 

1 Bezüglich Gestaltung der Bauten und Anlagen sind die architektonischen 
und aussenräumlichen Qualitäten des Richtprojektes Bebauung und Um-
gebung zu erfüllen. 

 2 Für alle Bauten und Anlagen innerhalb der Baubereiche (A bis D) sowie 
für Überdachungen im „Bereich für Überdachungen Innenhof“ ist eine sorg-
fältig aufeinander abgestimmte Gestaltung sicher zu stellen, die zu einer 
sehr guten Gesamtwirkung führt. Es sind klar und fein gegliederte Volumen, 
ruhige Erscheinungsformen sowie gut aufeinander abgestimmte Farben 
und Materialien zu verwenden mit einer insgesamt möglichst ausgewoge-
nen Architektursprache. Mit dem Baugesuch ist ein Material- und Farbkon-
zept einzureichen. 

 
 

3 Der architektonische Ausdruck hat folgenden typologischen Merkmalen 
zu folgen: 
- feinkörnige Gebäude mit maximal 25 m Fassadenabschnittslängen, die 

in der Höhe und in der Situation um mindestens 1 m gestaffelt sind, und 
orthogonale Gebäudeflächen aufweisen 

- modulares Bausystem mit in der Höhe und im Fussabdruck etappierba-
ren Gebäudeeinheiten 

- sockelartige Wand- / Fassadenbereiche als Übergang zum gestalteten 
Terrain, deren Höhen auf maximal ein Viertel der zugehörigen Fassa-
denhöhe beschränkt sind 

- zum Hofbereich bzw. zur arealinternen Verkehrsfläche ausgerichtete Zu-
gänge; grossflächige Fenster und Tore möglich 

- nach Aussen optisch zurückhaltende Fassaden mit bandartigen horizon-
talen Fenstern, die insgesamt maximal 25% der jeweiligen Fassadenan-
sichten umfassen 

- Reklamen und Beschriftungen auf den Fassaden zur offenen Landschaft 
hin auf maximal 10% der jeweiligen Fassadenansichten unter Beachtung 
von § 15 SNV 

- feine Dachrandabschlüsse mit Dachvorsprüngen von max. 1 m 
- Fassaden mit dunklen Farben und geringen Buntanteilen 
- Materialisierung der Fassaden in Holz oder mit annähernd gleich in 

Landschaft integriertem Erscheinungsbild. Bei einem alternativen Bau-
stoff muss wenigstens bei den Fassadenteilen, die nicht gegen den In-
nenhof gerichtet sind, eine Gestaltung resultieren, die in Bezug auf die 
feingliedrige Erscheinung, die Textur und die Farbgebung von Holzbau-
ten eine gleiche Einordnung in die Landschaft erreicht. 

 
 

- sich am Farbton der Fassaden orientierende, unterordnende und nicht 
glänzende Überdachungen, die die Fensterbrüstungen des ersten Ge-
schosses nicht überragen. 

 4 Innerhalb der Baubereiche (A bis D) sind ausschliesslich Flachdächer vor-
zusehen. Die Dächer sind nach den Vorgaben der SIA-Norm 564‘312 zu 
begrünen und mit Solaranlagen zu kombinieren.  
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 5 Technisch bedingte Aufbauten im Sinne von § 7 Abs. 1 SNV müssen zu 
einer ruhigen Dachlandschaft mit optisch zurückhaltend in Erscheinung tre-
tenden Materialien und Farben beitragen. Sie sind nach Möglichkeit in ge-
ordneter Weise zusammenzufassen. Weitere technisch bedingte Anlagen 
(z. B. Lüftungs- oder Kühlsysteme) sind lediglich an den Fassaden zum 
Innenhof und zu den Gebäudezwischenräumen zulässig. 

 § 14 

Nachhaltigkeit 
und Energie 

1 Die Bauten und Anlagen sollen während des Baus und des Betriebs einen 
relevanten Beitrag zur Ressourcenschonung und Minimierung der Umwelt-
belastung leisten. Insbesondere sind dem räumlichen (klare Zonierung und 
Orientierung) und dem konstruktiven Konzept (einfache Tragstruktur, 
schadstoffarme Materialwahl) sowie den natürlichen Ressourcen (Wasser, 
Boden) grosse Bedeutung beizumessen. 

 2 Mit dem ersten Baugesuch ist ein Energiekonzept einzureichen, das eine 
sparsame Energieverwendung sowie eine rationelle, umweltschonende 
Wärmeerzeugung vorsieht. Der Heizwärmebedarf und der Bedarf für 
Warmwasser sind bestmöglich mit erneuerbaren Energien zu decken. Ge-
bäude dürfen höchstens 80 % des zulässigen Heizwärmebedarfs gemäss 
§ 5 Abs. 2 lit c der Energieverordnung (EnergieV) benötigen. Ausnahmen 
für Tore sind zugelassen. 

  3 Am Ort produzierte erneuerbare Energien sollen einen Beitrag zur nach-
haltigen Bewältigung der Mobilität leisten, z.B. für den Einsatz von Elektro-
fahrzeugen. Entsprechend ist eine bedürfnisgerechte Anzahl der Parkfel-
der für Personenwagen und Motorfahrräder innerhalb der Tiefgarage mit 
Steckdosen für Elektrofahrzeuge auszurüsten, wobei Anschlussmöglich-
keiten für alle Parkfelder vorzusehen sind (Ausbaustufe B „Power to Buil-
ding“ gemäss SIA-Norm 2060, Stand 01.06.2020). 

 4 Das anfallende Regenwasser ist, soweit möglich, vor Ort zu speichern, 
zurückzuhalten, wieder zu verwenden oder versickern zu lassen. 

 § 15 

Beleuchtung 1 Bei Aussenbeleuchtungsanlagen müssen die Emissionen durch die Wahl 
geeigneter Leuchten mit intelligenter Steuerung, naturverträglichem Spekt-
rum und nutzungsgesteuerter Betriebszeit so weit wie möglich reduziert 
werden. 

 2 Leuchtreklamen, Zierbeleuchtungen und grossflächige Beleuchtungen 
müssen während der Nachtruhezeit zwischen 20.00 und 06.00 Uhr ausge-
schaltet werden. 

 3 Im Baugesuch ist nachzuweisen, dass Wegbeleuchtungen, Beschriftun-
gen und Leuchtreklamen möglichst wenig Streulicht in den offenen Land-
schaftsraum abgeben. 

 § 16 

Hochwassersicherheit 1 Zum Schutz vor Hochwasserereignissen und Oberflächenwasserabflüs-
sen müssen entlang der im Situationsplan 1:500 dargestellten Bereiche 
Gebäudeöffnungen und Einfriedungen / Stützmauern unter Beachtung ei-
ner Fliesstiefe von 25 cm ab dem Niveau der Schachenstrasse durchge-
hend erhöht und wasserdicht ausgeführt werden. 
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 2 Die Arealzufahrt und -wegfahrt ist so zu konzipieren, dass im Hochwas-
serfall kein Wasser in die arealinterne Verkehrsfläche eindringen kann. 

 3 Die Hochwassersicherheit kann durch alternative Lösungen gewährleistet 
werden, sofern dies keine Auswirkungen auf Nachbargrundstücke hat. Die 
Wirksamkeit alternativer Massnahmen ist aufzuzeigen. 

 § 17 

Etappierung 1 Bei einer Etappierung ist sicherzustellen, dass in jeder Phase ortsbaulich 
und aussenräumlich einwandfreie Zwischenstände entsprechend den qua-
litativen und quantitativen Vorgaben dieses Gestaltungsplanes gewährleis-
tet sind. 
 

 § 18 

Inkrafttreten 1 Der Gestaltungsplan „Annamatt“ tritt mit der Genehmigung durch das zu-
ständige Departement in Kraft. 

 2 Die Änderung oder Aufhebung bedarf des gleichen Verfahrens wie der 
Erlass des Gestaltungsplanes. 
 

 
 


